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A. Bekanntmachungen des Landrats.

Oe l-s, den 8. März 1922.
Notstandsmaßnahmeu fürRsentencmpfiinger aus der Invaliden-

und Angestellten-Betstcherung.
Auf Grund des Gesetzes vom 7. 12. 1921 (RGBl. Z. 15:-33)

und der hierzu ergangen-en Aussführunsgisverordnungi vom 24.
1.2. 1921 (RGB1l. S. 1665) sind die Gemeinden verpflichtet,
deutschen Emspfängiern von Ren-ten ans der Juvaliideu- und
Angestelltens-Versicherung Uttterstützsnngens zu gewähren. Die
Bioranssetzusnsgen für die Gewährtmigz sind aus vorgenannten
Bestimmnngen zu ersehen.

Die Anträge auf Untterstützungens gemäß § 1 des Gesetzes
sind auf dem vorgeschriebenen Formular, das von hier be-
zogen werden kann, aufzunehmen- nnd mit den nötigen Unter-
lagen und gntaschtlicher Aeußerung dem Kreiswohlfahrtsamt
tmr.-zulegeu«.

Bei Entgegennahme von Antrsäsgsenist fest-zustellen ob der
Rentenempfänger Anspruch auf eine Unfaillrenstenzulage nach
dem Reichsgesetz vom 28. Dezember 1921 (R-GBl. 1922 S. 7)
hat. Diese Zuwendung geht vor, nicht. dagegen die Unter-
stützungen nach den für Kleinkapitalsrentner ergehenden Richt-
einen. -

Bei Berechnung des gesamten Jahreseinkonunens sind fer-
ner diejenigen Einkünfte zu berücksichtigen-, welch-e der Renten-
eni«p-s-.än:gser von seinen Angehörigen- empfängt, soweit diese
nicht für den-. eigenen Bedarf Der Angehörigen erforderlich sind-.
Sind die Einkünfte der Kinder unt-er 15 Jahr-en geringer als
die im § 2 Abs. 3 des Gesetzes genannten Beträge, so er-
höht sich die Einlommensgrenze des Rentenempfängers über
die im § 2 Abs. 1 des Gesetzes genannten Summen neu den
an 500 bzsw. 600 Man-l fehlenden Betrag Höshere Einkünfte
der Kinder sind, soweit sie über den eigenen Bedarf des Kin-
des hsinausgehen, als Untierhsaltsbeitrag bei dem-« Einkommen
des Reutenempsäugers anzurechnen

Falls der gesetzliche Unterhaltsanssnusch des Renten--
empfängers gegen sein-e Angehörigen höher ist alsl die takt-
ssächlichen Einkünfte, welche er von den«- Angehörigen bezieht,
so ist dieser höhere Betrag anzurechnen, soweit er nacht der
Ueberzeusgung der Die Unterstützung sestsetzienden sStelle von
dem lluterhalxtspfliichtigen erfüllt werden kann (ver-gsl. § ß
Abs. 2 Satz 3 der Aussführnngsverordnu-n-g).

Zu § 2 Abs 5 IS. 1 des Gesetze-sc Nur Rechtsasnsprüche
kommen für »die Anrechnng in Betracht, nicht die aus frei-er
Liebestätigckeist fließenden Beträge. Den gesetzlichen Leistungen
stehen solche Zuwendungen gleich, Die bei derartigen Ein-
richtungen auf Grund gesetzliche-r oder satzungsmäßiger Be-
fugnis unter bestimmten Voraussetzungen zugewendet- wer-den
können (Kan·nbeist1stng-en).

Zu § 2 Abs-. 5 S. 2 des Gesetzes-: Die ans Arbeit der
Hinterbliebenen erzielten Einnahmen sind nicht zusammen--
zur-e ihm-eu- ·

Zu § 5 des Gesetzes: Die Anstalt bedarch zur Verfolgung
ihrer Ansprüche auf Zuschüsse bis zu K der esatntbezüge des
RentenMWsängers keiner Bevollmächtigteng durch diesen-. Die
Zuschüsse können nicht über- die Höhe ides Pslegegeldes hinaus
beansprucht werden. Wenn außer Verpslegung Wohnung,
andere Leistungen, z. B. Kleidung gewährt werben, so muß  

der Reuteuempfänger trotzdem M. Der Unterstützung erhalten.
Mit seiner Zustimmung- kann, wie in allem-Fallen so auch hier,
das ihm zustehende '‚2 in Sachlxeistungen gewahrt werden«

Soweit die Besorguis besteht, daß ein Renteusempsauger
Die Unterstützung tmwirtschaftlieh verwendet, kann es sieh- emp-
fehlen, eine Pflegschaft über ihn einzuleiten, wenn Die Bor-
aussetzungeu hierfür vorliegen. » «

Die Entscheidung erfolgt: in den Städten durch die von« dem
splliaigistrat bestimmte Stelle, in den Landgemeinden und Guts-
vezsirken durch den .sit«-eisausschusz.

Der Regiernngspräsident kann Landgetueiuden auf Antrag
oder von Amts wegen die Einrichtung der entscheiden-den
Stellen durch den Gemeindevorstand gestatten; in geeigneten
Fällen kann er auf Bildung von Zweckverbändens hinwirken-.

Die Stellen entscheiden nach pflichtgetnäßesm Ermessen.
Dei Leiter dieser Stellen ist zur Almahme der eisdessstattlichen
Erklärung (§ 3 Abs. 4 Ausführungsverordnung) befugt.

Beschwerden gegen die Entscheidung übe-r die Unterstützng
können von dem Antragsteller und der zur Zahlung der Unter-
stützung verpflichteten Gemeinden erhoben wer-den.

Die Kreisblattbekaunstmaschnng vom 2. Mär-z cr. Sei-te 50,
betreffend Narmhastmachung der Juvaliden-Rentenempfänger,.
wird in Erinnerung gebracht-.

 

Berlin, den 4. Februar 1922.
Verwaltungskosten der produktiven Erwerbslosensiirsorge.
Jn Ergänzungs meines Erlassiess vom· 26. November 1921

—— III B 2486 —- uind unt-er Aufhebung aller etwa entgegen--
stehenden Bestimmung-en sordne ich bezüglich der Erstattung der
den Gemeinden (Gem·einsdeverbiindeth durch die produktive Er-
werbslsosenfürsonge entstehen-den Verwaltung-Kosten folgende-s
au: Die bei der Einleitung und Durchführung von Maßnahmen
der produktiven Erwier-b-slosenfürsorge en-tstehendens« Verwal-
tungsbosten sind dem Gesamtkosteuaufwand der einzelnen Maß-
nahme hinzuzurechnem Soweit eine Gemeinde Gemeindever-
band) sich zur Erledigung von-s Anträgen asuf Förderung- einer
Maßnahme mit Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge
·b:zw. bei der Durchführng der-selben (L-ohnasuszahl!ung nnd der-
gleichen) Er·werbsboser, dnrch den öffentlichen Attbeitsnachweis
vermittelter Arbeitskräfte (Ksospsa.rbeister) bedient, steht nichts im
Wege, die »von diesen Angestellten für Die betreffen-de Maßnahme
geleisteten Tagewerte in die Förderung einzubezisehen gleich-
gültig-, ob es sich um ein Unternehmen der Gemeinde (des Ge-
neeindeverbandess) selbst oder nur ein gemiifchst-wirtschaftliches
oder ein privates Unternehmens- han-de.l.t. .

Ver-waltetugskoisten., die bei »der Förderung von «Maßnashmeu
mit Histe von Darlehen der Gemeinde (Dein Gemeindeverbande)
ale Beauftragte durch Einziehuug nnd Akbfülhrnngx der Titgungss-
nnd Verzins.ungsibeträge, durch Wahrnehmung etwa notwendig
werdender Ksointrollenc usw. (vergl. Ziff.«I 5, Abs. 4 der zum
§ 15 Der Reichs-verordnung- über Erswserbslosensüsrsorge er-
llassenen Au»ssüshr1mgsbestimmuugen vom 7. Juni 1921) ent-
stehen, sinds ebenso, wie die Kosten- für dien- abzuschließenden
Darlehnsvertriag sbom Darlehnsnehtner zu tragen

Die Erftattung der Verwasltungizsbosstetn die Den Landwirt-
schaftskbamntern bei der Bearbeitung von Anträgen aus För-



Dernng dies Baues von Landarbeiterwohnnngen mit Mitteln
der produktiven Erwerbslosenfürforge entstehen unterliegt be-
sonderer Regelung.

Der Minister für Volkswohlfahrt.
Im Auftrage:
gez. B r a ch t.

J.-Nr. D. M. 155. O e l s, den 7. März- 1922.
Von Vorstehendem geb-e ich hiermit Kenntnis Auf meine

Kreisblatthekanntmachnng vom 17. Dezember 1921 —- Kreis-
blatt Nr. 56, Seite 265 —- nehme ich Bezug. .

Oels, den 9. März 1922.
Kraftfahrzeugc.

Ter Herr- VJiinister für Handel und Gewerbe hat mit Er-
laß vom 15. Februar 1922 bestimmt, daß für behördliche Ali-aß-
nahmen in Augelegensheiten des Verkehrs mit seraft-f-a«ihrzeu.gen
vom 1.. März 1922 ab folgende Gebühren zu erheben sind-:

I._ Gebüshren auf Gruud der Verordnung svom 3. Februar
19.10 (91. G. Bl. S. 339) in Verbindung unt De' Verordnung
bom 1.. Februar 1.921 (31‘. G. Bl. S. 150).

l--—--l; pp.
7. Einzielmng der Zulassungsbeseheineiguug und des

·-poliz-e««ikichen Rennzeichens oder Vernichtung des
darauf lnsfindlsichen Tienslstempels (3’ l') Abs. 5
Satz 3 1111D 4)

8. Prüfung eines itraftfahrzeuges hinsichtlich der Be-
achtng der Voxschrifteu der §§ 3, ‚10 1111D 1.1. so-
wie für :)lb-stempeluug des stsensnzei sen-s durch die
Polizeibehörde (ä 9 und 12)

9. Erteilung feines Führer-scheinet-
(‚ä 11 Absatz l nnd 3)

für stleinkrafträder
für sonstige straftfahrszeuge

Ergänzung eines Führerscheines
Ziffer 111 Abs. 2) .
Linsfertiigkung seines Führerscheiues als Ersatz für
einen in Verlust geratenen, außer den Rost-en
ein-er etwaigen öffentlichen ngütrigkeitserklärung

für .11 leintkrafträder
für sonstige tiraftfsaihrze ige

·. Erteilung der lsienelmiiguusg für ein-e «««),uvet’lässig-
ieitsfahrt oder ähnliche Veranstaltun-g (‚S '21-
Abs. 2)

. Erteilung der Erlanlmis zum Tbiitführeus einer
Auhiingeachse zur 2aitenlbeiürDerung oder bon-
mehr als einem Anhaugewageui oder zum Mit-
fiihren eines Auhiiit-g.ew«ageus, wenn den Bedin-
gungen im Abs. 1 Nr. 1., 3, 4 oder 5 des ‚S 25
nicht genügt ist tsI 2;” Abs. 4 Satz 1)
Erteilung der Erlaulmis znm TiJiitführen einer
Anhängeiachse zur Personenbefördernnsg (§ 25
Abs. 4 Satz 4)
Erteilung einer ZuIassnngssbescheinigkung zur Ver-
anstaltung von Probe-fa«-hrten nach Muster 7 und
Zuteilung und Abstempelung eines Brodes-ahn-
fennzeichens (ä- 31 Abs. 1) 3 „

. Erteilung einer Zulassnngsbescheinigunsg zur Vier-
ankstaltnng 11011 Prolbefashrteu nach illiustser 7a
(ä 31 Abs. 2·) ‑
Zuteiliunig und Abstempelung eines Probefahrt-
tennzeticheus zn wiederkehrender Verwendung
(ä 3.1 Abf. 2) 30 „

11. Gebühren für behördliche Maßnahmen- auf Grund
der Verordnung, betreffend die Ausbildung von thaftfahrzeug-
führernr «·v-o-m 1. März 1921 (R. G Bl. S. 212).

10 „
nach TUiuster U

10 „
30 „

1.0. (:)lnlag-e P-
« .10 „

11.

11) „
( .

I-

31’111 „

111 „
14.

10 „
15.

17.

Die unter I Nr. 7, 8 und 13 anfgefiishrten Gebüszhxren stehen-,-
soweit die ortspotTizeilithen Befugnisse von Gemeinden wahr-
genommen swerden diesen zu.

Jn allen Fällen, in denen ·von den Antragsteller-n- Ge-
biihren einzuzielhen sind, sind außer diesen noch die Portobetriige
für die Albssendsung an die Regierungs-huuptskasse ——-— Buck-
halterei II, Posrscl)eckskosnto 5900 -—— zu erheben Nach erfolgt-er
Einzahlung sind stets die Posstqnittunsgen san-f den zugehörigen
Schriftstücken zu befestigen

J"--9?r· IJ I 14()0-

_—

O e l s, den« 2. März 1922.
Wandergewerbefcheine.

Nach dem Erlaß des Herin Ministers des Inn-ern vom
6. Februar D. Js. — I A 150 III —- ist für die Veröffentlichung
im Regiernugs-Amtsib-last.t für verloren gegangene Wander-  
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Gewerbe-Scheine eine Paiusschlsninme von 20,00 Mark zu er-
heben. In Abänderung "meiner Kreisblattverfügjutngren vom
4. und 16. v. Mts. —- Kreisbsl S. 2 und 40 —-— iftnunmehr ein
Betrag von 40,00 Mark nnd zwar 20,00 Mark für Buchhaltserei
1V unsd 20,00 Mark für Buchbalterei II an Die Regierungs-
hanptbasfe in Breslan einzusenden

1.. l. 1.528. Oel s, den« 9. März 1·9.«22.
Vf. d. M. d. J. u. Fin.-Miu. v. 31. 1. 1922 —- IV St. 30
ll. 11. III. bztn II A2 327, betr. Getvserbeftcuer auf Zweig-

Betriebe. .
Es ist die Wahrnehmung gemacht werben, daß die in dem

Muster einer Filialgsewerbestesuerordnmisg (versgl. Runderl. v.
3. 9. 1921 —- IV €11. (344; F. M. II A2 1233", M.-le. i. V.
S 290) enthaltenen Steuerberechnrings-vorschriften in Gemein-
Den, in denen eine besondere Gewerb-estenerorsdnnng besteht,
unter Umständen dazu führen-, daß die für den« Zweigbetrieb
nach der Fislsialgewerbesteuerordnung berechnete Steuer niedrig-er-
ist als die Steuer, die sich bei einer Vier-anlagung des Zweig-
bsetriebs nach- Der fiir die übrigen Betriebe geltenden Gewerbe-
steuerordnuug ergeben- wiürde. «

Um eine solche, den Absichten der Filialtgewerbeste-user
widersprechende Möglichkeit auszuschließen sind wir damit ein-
verstanden daß in die Fislialgewerhesteuseriordsnunsgen seine Be-
stimmung dahin aufgenommen wird, daß in solchem Falle von
dem Zweigilretrsisebe die nach der all-gemeinen 01ernerbeiteners
ordnung sich ergebende Steuer zuschliägilrich von 5 Prozent des
in der Gemeinde erzielten Ertrages oder von Z Prozent des
Anlage- und Betriebskapitals erhoben wird.

Wir sersucheni er·giebenst, den in Frage kommend-en Gemein-
den dies mitzuteilen

Vorstehendser Runderlaß wird hiermit zur Kenntnis der
L rtsbehörden gebracht

Oels, den T. ibiiirz 1922.
Raupen der Bäume.

Die Besitz-er von Liblstgijrten nnd Baumanlagen im· hie-
sigen Kreise werden zufolge Verfiiigiung der Regierung 110111
27. September 1852 —— Amtsblatst für 1852, Seit-e 352 — hier-
durch auf-gefordert, das Abranben der Bäume bis zum 1. April
D. I. gehörig durchzuführen kwidrigenfalls die durch ‚S 3188
Absatz 2 des Strafgesetzibsuehes angedrohte Straf-c bis zu 600 c///
oder Haft bis zu 14 Tagen eintritt.

Die Lrtspolizeibehörden die Herren Guts- unsd Gemeinde-
oorsteher sowie die Herren Landfäger werden ersucht, Bor-
steheudes in ortsüblicher Weise sofort betausutznmachsen nnd
darauf zu achten}, daß überall spsiinktlich geraubt wird.

Säuinige find zur Bestrafung -auz-uzeigeus.
Jeser 1.. I. 1.480

Oels, den 2. März 1922.
Einteilungslifte der Bcfthäler des Niederschlesisrhen

Landgeftiits zu Leut-us für das Jahr 1922.
  

 

  

 

       

b1 l des Hengste-J «
1 S" Thä-11-1. .° . Kreis w-.. ‚

(311111011 . Name Farbe Rasse Deckmels
M. Pf.

1. Vernsiadt Ocis HTIIIZZ 136111162151 Kaubim Tat
1.0 . . „ to

Beriilo F.Bl » 354
Pario Ratsch. „ 354

Das Deckgeldist vor dem erst-en »·Spt«nnge zu: entrichten
Das Deckgeschaft findet tagtagltch statt und zwar

in Der. Zeit vom 1. 2. bis 30. 4., vorm. Von 8——9 nnd nach-m.
von 4—5,

in der Zeit 1110111 1.. 5. bis End-e 6., vorm. bion 7——8 nnd ica—cl)111.
von 5——6. " «
Von dem Augenblick der Zufsiihrnng der Stutseu zu den

staatlichen Beschiälern haftet« die Giestütderwalstung für keinerlei
den Stuten oder ihren Besitz-ern oder deren-s Beauftragten durch
den Hengst zugefüigxte Beschiidignsngen oder Verletzungen

Alle weiteren-. Bedingungen find im Deckraume oder Stalle
zur allgem-einen Kenntnis ansgeshängt

Durch die Benutzung- der staatlichen Hengste unterwirft
sich der Sstsntensbesitzer der Bedingung-, daß er für jedes aus der
Bedeckung mit einem staatlichen Hengste gefallene drei Wochen
alt-e Fohlen nach der Geburt desselben ein Fol)lengeld in gleicher
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Höhe des für die Muttterstnte gezahlten Deckgeldess zu entrichten
, t

Der Stutenbesitzer unter-wirft sich serner der Bestimmung,
daß er im Falle des Besitz-wechsels- einer von einem staatlichen
Hengst gedeckten Stute das Fülleugeld sofort zu entrichten- That.
Es ist, solange die Deckstelle noch eingerichtet ist, an diese, später
aber an die Landgestiilttasse in Lenbniss (Postscheckksonto Nr. 6350)
ungesäumt abzufiihren Das Landwirtfchaftsministerium behält
es sieh vor, in geeigneten Fällen die später-e Erstattnng des Fül-
lengeldes in Erwägung zu nehmen, wen-n der Gestütverwasltung
einwandfrei nachgewiesen wird, daß die betreffende Stute aus
der Bedeckung durch einen staatlichen Hengst- -g;üst geb-lieben ist.

Die staatl. Gestütdirektion Leut-us
Ich bemerke ausdrücklich, daß »die Beschäler für die Deck-

stelle Bernstasdit soeben erst im Rhein-nnd alt-gekauft nnsd mit den
diesseitigen Hengsteu, welche voraus-sichtlich erst von Mitte April
ab auf. die Statiou gehen werden, gar nicht in Besriishsrimig ge-
kommen sintd ‑
J·.-9zr. [1. l.1.425.

 

.J".-Nr. 1.44(5. Oel s, den 4. tUiiärz 1922.
st. d. M. d. J. v. 11. 1. 1922 —- lV. E. Lot. V. 151V, betr.
Genehmigung der Wertlotterie des Vereins zur Veranstaltung

von Ku"nstausstellmigen, e. V. in Düsseldors .-
1.. Zweck: Teilweise Deckung der Unkosten der in Diissel-

dorf zu veranstalstensden Knnstansstellmig 1922; 2. lSpielkapital:
360 000 Mark einschließlich Rseitehsssstemipeliabgabse; 3. Reinertrag:
00 000 Mark: 4. lslewinnbetragz 90000 Mark; 5. Zahl-der Lo.se:
100000 Stück; 6. Preis des Esinzelloses: 3,l30 Mark: ·7. Los-
absatzgebiset: Preußen; 8. Zieh-usugstag: 12. Oktober 1922;
9. Zahl der Gewinne: 3491 Stück; 10. Art der Gewinne:
Gegenstände der Ansstellnng und Gebranscl)-sgse-geustände.

J.-Nr. L I 1447. Oels, den 4. März 1922.
Vf d. M. d. J. n. d. Fin.-Msiu. v. 24. 5. 192.1. —- IV E Lot.
I) 31V bzw I E 1 190,’ betr. Genehmigung der Geldlotterie
de deutschen Reich-sausschusses »für- Leisbesüsbungen in Berlin.

1. Zweck: Veranstaltung allgemeiner deutscher Kampfspiele;
2. Spielkapital: 1 440000 Mark einschließlich Reichsstempelab-
gabe; 3. Reinertrags 400 000 Mark; 4. Gewiusubetrag 400000
Mark: 5. Zahl der- Lose: 360000 Stück; 6. Preis des Einzel-
losses: 4 Mark: 7. Los-abssatzge-biet: Preußen; 8. ,3ie«"l)ungs-tiage
der 2. (letzten) Reihe: 10. bis 11. Juli 1922.
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L l ;1445. . O e ljs, den 1. März 1922.
Vf. d. M. d. J. lv. 15. Februar 1922 — III 222, betr. Ge-
nehmigung der Pferde- nnd Gegenstandsslotteriie des landwirt-

schaftl. Vereins- in Frankfurt a. M.
1. Zweck: Förderung des Vereinszwecksx 2. Spielkapital:

360000 Mark —- einschließlich Rieichsstsempelabgabe; ‘. Reiner-
trag: 35 000 Mark; 4. Wert der Gewinne: 165 000 Mark; -5.
Zahl der Seite: 120 000 Stück; 6. Preis des Einzelloses: 3 Mark;
7. Losabsatzgebiet: Preußen-; 8. Ziehungstaget 14. Juni nnd
13. Dezember 1922; 9. Zahl der Gewinn-e: 2704 Stück.

Für beide genehmigten Ziehuuigens gelten die gleichen-
Unterlagen

F-

J.-Nr. L. I. 0096 11/21. Oels, den i. März 1922.

Sicherstellung von Gemeinde-Wasserrcchten.
.. Die La ndgemeinden weise ich erneut ans mein-e diesbe-

zugliche Kreis-blattbsekanntmsachung vom 0. Juli 1.921, Kreis--
blatt Seite 109 hin. Bis zum 15. Juni 1.922 ist mir zn be-
richten, oilu lsienieiude-Wafserreschte vorhanden und welche
Schritt-« zn ihrer Sicherstellung unternommen word-en sind.
Fehlanzeigie nicht erforderlich

O el s, den 9. März 192-2.
Frauzösische Kriegergsräber im Reiche.

Die französische Regierung plant die Ueberfiislnnnsg sämt-
licher französischer Leichen aus dem Weltkriiegse., soweit sie imi
Reichsgebiet bestiattet sind, nach Frankreich

Um dem Reiche nach Mkösglichtkseit unnötig-e Kost-en zu er-
sparen, wird im Einverständnis mit der hiesigen französischen
Mission gebeten, von der Aufstellung wertvoller-er Grabzeicheu
aus Stein oder Holz auif den Franzosengräbern künftig abzu-
sehen und dafür, älhulich wie auch mit den Engländern ver-
alsbredet, für die jetzt noch zu errichtenden lszrabzeichen auf Fran-  zosenigräbern einsachste kleine Holzkreuze mit Ausgabe des Bor-

7
s

nnd Zentauren-s des .Bestsattet-en, sein-es .T·o«destasges,. Truppen-
teillss nnd der Graibssnninmer zu wählen-.
-l«.« I. 1559

O e l s, den 9. März 1922.
Ksohlenpreife

Rück-wirkend ab 1. März er. ist eine wesentliche Steigerung
der Grubenipreise siir Kohlen zu erwarten Die Kohlenhändler
sind berechtigt, bis zur- Bekannstgabe der neuen Preis-e für Stein«-
kjohlen 10 Mar«k,, für Braunxkohlenbriketts 7 Mark pro Zentner
über den z. Zi. bestehenden Höchstprieis zu fordern. Sollte die
Erhöhung der Grubenpreise geringer sein, sind die Kohlen-
hä.nld:’er verpflichtet, den Differenz-betrag dem Verbrauch-er zu-
riickzuerstatten.

Lsels, den 7. März 19-2—2.
Antragsformulare

zur Beschäftigung ausländischer Landarbeiter
sind jetzt auch im Büro des Landratsamts kostenlois erhält-lich
Die Ortspolizei- nnd Ortssbehörden ersuche i'd), die Arbeitgeber
zur Vermeidung unnötiger Portoskosten hierauf aufmerksam zu
machen-. «
Izu-Nr. L. I. 1456

J.-Nr. l444. Orts-, den 4. März 1922.
Vf. d. M. d. J. v. 20. 2. 1922 —- O. 301, betr. Abtretungsgebiete.

Viom Prenß Statistischen Landesamt ist ein Werk über
»Die von Preußen abgetretenen Gebiete mit einer Hauptüberk
ficht-, einem Gemeinde- und Ortsverzeichnis der durch die neu-e
LianLdessgreuze geteilten Kreise usw. nebst Fläschengrößen und Ein-
wohnerzahlen« herausgegeben worden, das inzwischen im Buch-
handel erschienen ist. Sein näher-er Inhalt ist im MleiB 1922
S. 151 bezeichnet.

Der Preis des Werkes mit rd. 270 Seiten beträgt 75 Mk.
Es kann durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag des
Preuß. Stsatistsischen La-ndesam.ts, Berlin SLL 68, Liiiden«stsraße
28, bezogen- werden. ‘

Ich mache auf das Werk, das wegen seiner Vielfeitigkeit
von großem Wert ist, noch besonders aufmerksam nnd empfehle
auch einen- enstsprechensdeu Hinweis in den Amts-- und Kreis-
blättern

Oels, den 4. März 1922.
Biehfeuchenpolizeiliche Anordnung

Bei einem Hunde in Ober Sstrndattt, der friei umherge-
slaufen ist, ist amtstierärztlich Tollwut festgestellt worden«

Zum Schutze gegen die- Weiterverbreitsuing der Seuche wird
asuf Grund der §§ 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni
1909 9113931. 519 «—·«— nnd § 114 der Ausführnngsvorschriften
hom; 7. Dezember 1911 — RGEBL 191" S. 3 — mit Ermächti-
gung des Herrn Ministerss fiir Landwirtschaft, Donisänen nnd

 

Forsten folgendes- hestimsmt1
Sämtlich-e Hunde in den Gut-s- und Gemeindebezirken

Bischzdorß Cammeirau, Distelwitz, Disteliwitz Ellguth, Dyshrn-
feld, Görnsdorß Himmseltl)ia-·l, Klein Eos-el, Knnzendorß Mittel
Lasngendorß Ober Langendorß Laugen-dors, Neu-hof, Ottendorf,

— Otto Lgangendorß Paulscl).i.itz, Peterhosf, Radi-ne, Rusdelsdorf,
Schleife, Schosllendors, Mittel Stradam, Nie-u Stradam, Nieder
Stradasm, Ober Stradsa«m, Stadt Groß·Warten-bera-, Schloß
W-m«itsenlbsersg, Stadstiforst Wartenberg Weinberg Wiss-le, Groß
Woistssdors nnd Klein Wioitisdorf sind ans die Dauer von drei
Illlonaten nnd zwar bis einschließlich 24. Mai 1.922 fexstszusliegen
(Anskettung oder Eiixn«s-perrun·g9, osder mit einem sicheren, das
Beiszen berhindernden Stil-mitkoer versehen-, an der Lein-e zu
führen. - · I

Ohne polizeiliche Genehmigung dürfen Hunde aus dem ge-
fahrdeten Bezirk nicht ausgeführt werden. Als Aus-fuhr im
Sinn-e dieser Vorschriften gilt nicht die vorübergehende Gut-
fernung von Hunden ans dem gefährdet-en- Bezirk bei Spazier-
gangen, Aussfltüsgen und ähnlichen Gelegenheiten-. Ein-e solche
Entsermmgk ist ohne ortsposlizeilsiche Genehmigunsg. und ohne
tierärztliche Untersuchungs aber nur unter der Bedingung ge-
stattet, daß die Hunde auch außerhalb des gefährdeten Bezirks
miit einem sicheren Maultsorsb versehen sei-n nnd- an sder Lein-e ge-
führt werden müssen. «

Die Verwendung der Jagdhunde bei der Jagd ohne Maul-
korb nnd Lein-c wir-d nur unt-er- der Bedingung gestattet, daß
dieselben außer der Zeit des Gebrauchs (außierha.lbs des Jagd-
reviers) mit einem sicheren Maulkorb versehen an der Seine
geführt oder fest-gelegt werden.



Die Benutzung der Hunde zum Ziehen ist nur dann ge-
stattet, wenn dieselben fest asnsgeschirrts mit einem sicheren
Maulikiorb versehen sind und außerhalb der Zeit- des Gebrauchs-
sestsgeliegt werden« ś

Diejenigen Hunde-, welche innerhalb des bezeichneten B-
zirks während der Sperrzeit frei nmherlansensd getroffen werden,
können auf polizeilich-e Anordnung sofort getötet werden. Dass--
selbe muß geschehen bezüglich derjenigen Huulde und Katzen-,
bei welchen der Ver-dacht svsorlisegt, daß sie von seinem wutkranken
Hunde gebissen sind.

ansisderhiandlungen gegen- die Bestsinnnnngeu werden
nach § 74 des Vielhsenchengesetzes vom 26. Juni 1909 bestraft.

Die Guts- nnd Gemeiupdevorstiisusde der in Frage for-unten-
den Ortschaften wollen für sofortige ortsübslichse Bekauntniachuug
dieser Anordnung Sorge tragen.

Mein-es visehsenclxenspolizieiliche Anordnung volu-
bruar 1922 (Kr.-B«l. S. 46) wird hiermit aufgehoben

Groß Wa rte n b e r g, den« 24. Februar 1.922.

10. Fe-

—
-

 

- - O He, den 7. März 1922.
Die Maul- und .(5i.laneu«s-euche ist in ·Carlssuiarft, Kreis

Briseg, erlosch-en.
Der- Kreis “Brie-‚q ist wieder sesuchenfreis.

J.-Nr. L. l. 1547

. Oels, den 28.» Februar 1922Y
B e st ä t i g t: Der Gutsbesitzer »Carl-l Wabnitz in Buchwald

als Schiedsuianu für. den« Bezirk lit) und der Lehrer Scholz in
senkin zum Schiedsinanns des Bezirks l.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

.-Nr. L l 1409. O e l· s, den 2. März 1922.
Meine Betanutiuaclsmig viotu S). Februar ;l.922 (Kreis-«blatt

S. 2G) lhat ishr-e Erledigung gefunden, da der Sohn des Schran-
teuwiirters August Weigerr Adolf Weigert in Borzenziue, Kreis
Tlliilirscl), sich wieder eingefunden hat.

’\U

Der Landrat.
Dr. Un ekelt

.
s

B. Bekanntmachungen anderer Behörden
Selig, den '27. Februar 1022.

Tie Gemeiude-(Guts-)Vorstsiiude werden ergebenst ersucht,
die Summarischen Mutterrollen dem ninerzeiclsneten Amt zur
“Berichtigung einzureiclselu

Gleichzeitig wird die kliiicksensdnuig der Bie1)«ii11disgungszsclseine
zu den A-iis«ziiigeii aus deui Veraulagsusnsggverlsiandlnugen der Ge-
bandesteuer, sosweit dieselben und) niclst zurückgegeben worden
sind, in Erinnerung gebracht nnd sbaldsigst erwartet-.

Das Katasteramt. .
IT y(
15' s .

-Strednlln
—-..-—--s-- «  

Fr a uktsu rt a. Illi» den 2.l. Januar 1922.

Tsie ani H. Januar liltzl gegen den russisehen Staats-
ihn-gehörigen Viktor Zelniittke nnd dessen Elsiesran Taube, ge-
bereue Katz, verfügte Angsweisuug aan Preußen wir-d hiermit
zuriiekgenommen.

Der Po·li3cipriisident.

L. I. lile
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